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27.11.2024� AMEGA® 360 SL

00A164-60

UFI: HP82-Q0TR-Q009-7UNG

Amega® 360 SL
Totalherbizid zur Unkrautbekämpfung in Ackerbaukulturen, Grünland, 
auf Stilllegungsflächen und im Wein- und Obstbau.

Produkttyp:	� Herbizid
Wirkstoff: 	� 360 g/l Glyphosat (441 g/l Kalium-Salz)
Formulierung: 	� SL (Wasserlösliches Konzentrat)
Packungsgröße: 	� 110005848	� 20 l Kanister 

GHS09	� Umweltgefährlich

Signalwort	 –

Gefahrenhinweise:
(H411)	�� Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
(P280)	�� Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
(P391)	�� Verschüttete Mengen aufnehmen.
(P501)	�� Inhalt/Behälter ... zuführen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:
(EUH 066)	�� Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
(EUH 401)	�� Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Schadorganismus/Zweckbestimmung Kulturen/Objekte

Ausfallkulturen, Zweikeimblättrige Unkräuter,  
Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter, 
Einkeimblättrige Unkräuter

Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter

Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter

Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter

Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter 
ausgenommen: Acker-Winde

Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter

Ackerbaukulturen 
 

Ackerbaukulturen ausgenommen: Winterraps

Kernobst Ab Pflanzjahr

Stillegungsflächen

Weinrebe 

Wiesen, Weiden

(NG352-1)	� Bei der Anwendung des Mittels ist ein Abstand von 75 Tagen zwischen Spritzanwendungen einzuhalten, 
wenn der Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen mit diesem und anderen 
Glyphosat-haltigen Pflanzenschutzmitteln die Summe von 2,4 kg Glyphosat/ha überschreitet.

(NW470)	� Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in 
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe 
sowie Regen- und Abwasserkanäle.

(SS110-1)	� Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

	�
Wirkungsweise

Amega 360 SL ist ein nichtselektives Blattherbizid mit systemischer Wirkung. Es wird über die grünen Teile der Pflanze aufgenom-
men und mit Hilfe des Saftstromes in der gesamten Pflanze, einschließlich der unterirdischen Pflanzenteile (Rhizome) verteilt. 
Daher werden mehrjährige Unkraut- und Ungrasarten nachhaltig bekämpft und auch einjährige Unkraut- und Ungrasarten 
sicher erfasst.
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Bei normalwüchsiger Witterung tritt innerhalb von ca. 7 - 10 Tagen die sichtbare Wirkung von dem Produkt ein. Die Pflanzen 
welken, werden gelb und vertrocknen später vollständig. Ein witterungsbedingt langsamerer Eintritt von Wirkungssymptomen 
hat auf die Nachhaltigkeit der Wirkung keinen Einfluss.

Wirkungsmechanismus-Gruppe (HRAC/WSSA-Kode)
Glyphosat:  9

	�
Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Anwendung
ACKERBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Ackerbaukulturen
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Ausfallkulturen, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� bis 2 Tage vor der Saat
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Wartezeit: 	� F
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Ackerbaukulturen
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� nach der Ernte
	� ODER
	� nach dem Wiederergrünen
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung:  1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Wartezeit: 	� F = die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-



3

27.11.2024� AMEGA® 360 SL

mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Pflanzen/Objekte: 	� Ackerbaukulturen ausgenommen: Winterraps
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Stadium der Kultur: 	� bis Ende Samenquellund; Ende des Knospenschwellens
Anwendungszeitpunkt: 	� vor dem Auflaufen bis 5 Tage nach der Saat
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Wartezeit: 	� F ausgenommen Winterraps
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

OBSTBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Kernobst Ab Pflanzjahr
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� März bis Oktober
	� während der Vegetationsperiode
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
	� Reihenbehandlung
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Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Wartezeit: 	� 28 Tage
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

ACKERBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Stillegungsflächen
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� vor der Saar von Folgekulturen
	� während der Vegetationsperiode
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Erläuterungen zur Kultur: 	� Verwendungszweck: Rekultivierung
Wartezeit: 	� F
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________
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WEINBAU

Pflanzen/Objekte: 	� Weinrebe
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter ausgenommen: Acker-Winde
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� während der Vegetationsperiode
	� März bis Oktober
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 2
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 2
	� im Abstand von 28 Tagen
Anwendungstechnik: 	� spritzen
	� Reihenbehandlung
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Erläuterungen zur Kultur: 	� Verwendungszweck: Nutzung als Tafel- und Keltertraube
Wartezeit: 	� 7 Tage
(NG404) 	� Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern 

- ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender 
- muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Des-
sen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss 
eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende 
Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden 
sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder 
- die Anwendung im Mulch - oder Direktsaatverfahren erfolgt.

(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 
(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

GRÜNLAND

Pflanzen/Objekte: 	� Wiesen, Weiden
Schadorganismus/
Zweckbestimmung: 	� Einkeimblättrige Unkräuter; Zweikeimblättrige Unkräuter
Anwendungsbereich: 	� Freiland
Anwendungszeitpunkt: 	� vor der Saat
Max. Zahl der
Behandlungen: 	� In dieser Anwendung: 1
	� Für die Kultur bzw. je Jahr: 1
Anwendungstechnik: 	� spritzen
Aufwandmenge: 	� 3 l/ha
Wasseraufwandmenge: 	� von 100 bis 400 l/ha
Wartezeit: 	� F
(NT102-1) 	� Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen 

(ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ ge-
mäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden 
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Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragba-
ren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzin-
seln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im „Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarland-
schaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

(NT140) 	� Die Anwendung des Mittels muss bei einer Ausbringung mit einer Wasseraufwandmenge von weni-
ger als 150 l/ha mit einem Feldspritzgerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Ge-
räte“ der ersten Bekanntmachung über die Eintragung der geprüften Gerätetypen in die Beschrei-
bende Liste nach § 52 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 10. September 2013 (BAnz AT 
23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung mit einer Abdriftminderungsklasse von mindestens 
50 % eingetragen ist. Die Verwendungsbestimmungen für die Ausbringung mit einer Abdriftminde-
rung von mindestens 50 % sind auf der gesamten zu behandelnden Fläche einzuhalten. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

	
�Hinweise zur Anwendungstechnik

Mischbarkeit
Beimischungen von anderen Herbiziden zur Spritzbrühe sind nicht zu empfehlen, da sie die Wirkung von Amega 360 SL unter 
Umständen einschränken. Die gleichzeitige Ausbringung von Amega 360 SL und schwefelsaurem Ammoniak ist möglich.
Bei Verwendung mehrerer Produkte in einer Tankmischung können unvorhergesehene Wechselwirkungen auftreten. Generell 
sind die Gebrauchsanleitungen der Mischpartner zu beachten sowie die Grundsätze der guten landwirtschaftlichen Praxis.

Ansetzen der Spritzbrühe:
Nur so viel Spritzbrühe ansetzen, wie tatsächlich benötigt wird und die erforderliche Menge so genau wie möglich berechnen. 
Insbesondere bei größeren Spritzbehältern bietet sich die Verwendung eines Durchflussmengenmessgerätes bei der Spritz-
tankbefüllung an. Beim Ansetzen der Spritzbrühe geeignete Schutzkleidung und Schutzausrüstung verwenden!

1. Tank zu 2/3 mit der benötigten Wassermenge füllen.
2. Rührwerk einschalten.
3. Produkt vor dem Einfüllen kräftig schütteln.
4. Produkt über das Einspülsieb oder die Einspielschleuse in den Tank geben
5. Entleerte Behälter des Produktes sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzbrühe beigeben.
6. Tank mit Wasser auffüllen.
7. Spritzbrühe sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk möglichst vollständig ausbringen.

Reinigung
Nie mehr Spritzbrühe ansetzen, als unbedingt notwendig ist. Spritzgerät restlos entleeren, mit Wasser ausspülen und Spül-
wasser nochmal auf der behandelten Fläche ausbringen.
Unmittelbar nach Beendigung der Spritzarbeiten muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Dazu Spüldüse/Spülvorrichtun-
gen verwenden oder Tankwand manuell mit viel Wasser abspritzen.
Ausreichend Wasser in den Pumpensumpf geben, zugelassene/empfohlene Spritzenreiniger zugeben, Rührwerk für ca. 15 Min. 
einschalten und alle Bereiche des Pflanzenschutzgerätes durchspülen. Anschließend Reinigungsflüssigkeit auf der behandelten 
Fläche verspritzen. Nochmals Wasser aus dem Klarwasserbehälter in die Spritze geben, alle Systeme durchspülen und Reini-
gungsbrühe wieder auf dem Feld versprühen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.
Die grobe Reinigung von Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Die Reste von Reinigungswasser nicht 
über die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen. Spritzgeräte regelmäßig auf einem Prüfstand testen 
lassen.

Nachbau
Die Folgekulturen nehmen den auf den Boden gelangten Wirkstoff nicht auf, da dieser sofort an die Bodenstruktur gebunden 
wird. Durch biologischen Abbau wird der Wirkstoff ferner in natürliche Stoffe abgebaut. Da die Inaktivierung des Wirkstoffs 
von Amega 360 SL schnell abläuft, können alle Kulturen ohne Einschränkungen in kürzester Zeit nach der Anwendung von 
Amega 360 SL nachgebaut werden.

Haftung
Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten wie z. B. das Wetter, außer-
halb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleich bleibende Beschaffenheit. S. allgemeinen Text an 
anderer Stelle.
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�Hinweise zum Umweltverhalten

Einfluss auf Nutzorganismen
(NN1001)	� Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft.; NB6641: Das Mittel wird 

bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls 
eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

(NN2002)	 Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft.

Einfluss auf Gewässerorganismen
(NW261)	  Das Mittel ist fischgiftig.

Gewässerschutz
(EB001-2)	� SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittel-

barer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
Saumstrukturen
Beachten Sie bitte die Anwendungsbestimmungen zum Schutz von Saumstrukturen.

	
�Hinweise zum Schutz des Anwenders

Anwenderschutz
(SB001) 	� Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
(SB005) 	� Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
(SB010) 	� Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
(SB111) 	� Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind 

die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die 
BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

(SB166) 	� Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
(SF245-02) 	� Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbe-

lages wieder betreten werden.
(SS206) 	� Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistie-

fel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

Erste Hilfe
Hinweise für Ersthelfer: Achten Sie auf Selbstschutz! Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, lagern und transportieren Sie die Person in 
stabiler Seitenlage, Entfernen Sie verunreinigte Kleidung sofort!
Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Betroffenen warm und ruhig lagern. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum 
für Vergiftungsanfälle verständigen. 
Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort aus-
ziehen. Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum verständigen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Verschlucken: Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Mund ausspülen und 
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. KEIN Erbrechen herbeiführen außer auf Anweisung des Arzte oder des Behandlungs-
zentrums für Vergiftungsfälle. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt 
lassen.

Hinweise für den Arzt: 
Antidot: Kein spezifsisches Antidot bekannt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt: 
http://www.nufarm.de/Produkte (auf der jeweiligen Produktseite)
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�Hinweise für Transport und Lagerung

Transport
ADR 9, PG III, UN 3082, LGK (TRGS 510): 12

Lagerung
LGK nach TRGS 510: 12
Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben.
Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln, Futtermitteln lagern.
Beim Lagern Zündquellen vermeiden - Nicht rauchen! 

Zulassungsinhaber:
Monsanto Agrar Deutschland GmbH
Vogelsanger Weg 91
D 40470 Düsseldorf

Pamira® = eingetragene Marke des IVA Frankfurt am Main
® = reg. Warenzeichen der Hersteller
Amega® 360 SL = reg. Marke der Nufarm Gruppe

Vertrieb:
Nufarm Deutschland GmbH
Im MediaPark 6b
DE 50670 Köln
Tel. 0221-179 179-99
www.nufarm.de


